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Antragsunterlagen zur pauschalen Förderung von

Selbsthilfegruppen

durch die GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im 

Land Berlin für das Förderjahr 2012  

gemäß § 20c SGB V

Damit die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände über eine Förderung entschei​den können, ist Ihre Mitwirkung gesetzlich vorgeschrieben (vgl. § 60 SGB I). Die folgenden Angaben werden für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Förderung nach § 20c SGB V benötigt (vgl. Antragsunterlagen). Eine fehlende Mitwirkung kann zur Ablehnung Ihres Antrages führen.

Zu den Antragsunterlagen gehören die nachstehenden Anlagen: 


Anlage 1:
 Antragsformular für die Pauschalförderung


Anlage 2:
 Datenverwendungserklärung


Anlage 3:
 Verwendungsbestätigung 2011


Anlage 4:
 Arbeitsplan 2012 (ist von der Selbsthilfegruppe beizulegen) 


Anlage 5:
 Erklärung zur Wahrung von Neutralität und Unabhängigkeit


Anlage 6:
 Merkblatt


Achtung!

Für die Bearbeitung des Antrags ist zwingende Voraussetzung, dass dieser vollständig ausgefüllt ist und die erforderlichen Anlagen beigelegt sind.




       Anlage 1

	Antrag auf pauschale Förderung der Selbsthilfegruppen gemäß § 20c SGB V für das Förderjahr 2012 im Rahmen der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung im Land Berlin



	(1)
	Angaben zum Antragsteller:

	
	Wurde Ihre Gruppe bereits gefördert?

	
	 FORMCHECKBOX 
  Ja
	 FORMCHECKBOX 
  nein

	
	Wenn ja, bitte letztes Förderjahr und Registriernummer angeben:

	
	     

	

	
	Name der Selbsthilfegruppe:

	
	     

	

	

	
	Ansprechpartner/in und Postanschrift:

	
	     


	
	

	
	

	
	

	

	
	Postanschrift der Selbsthilfegruppe (wenn abweichend von Anschrift Ansprechpartner/in):

	
	     


	
	


	

	
	Telefon:
	     

	
	
	

	
	Fax:
	     

	
	
	

	
	Email:
	     

	
	
	

	
	Internet:
	     

	

	
	Name und Telefonnummer der stellvertretenden Ansprechpartner/in:  

	
	     

	

	
	Treffpunkt der Selbsthilfegruppe (Wochentag, Uhrzeit, Anschrift, Telefonnr., wenn abweichend zu den o. a. Angaben):

	

	
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	

	(2)
	Angaben zur Selbsthilfegruppe (SHG):

	
	Mit welchem Krankheitsbild befasst sich die SHG? 

	
	     

	

	
	Seit wann besteht die SHG?
	     

	
	Bei Neugründung  bzw. Erstantragstellung bitte den Nachweis der Veröffentlichung (siehe Merkblatt Punkt 4.) beifügen

	

	
	Wie viele Mitglieder hat die SHG zum Antragszeitpunkt?
	     

	
	Wie häufig finden Gruppentreffen statt? (nur Gesprächsselbsthilfe)
	                im Monat                   

	
	
	                im Jahr

	
	Wie viele Personen nehmen durchschnittlich an den Gruppentreffen teil?
	     

	
	Ist die Gruppe grundsätzlich offen für neue Mitglieder? 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn nein, bitte begründen: 

	
	     

	

	
	Haben Mitglieder der SHG im Jahr 2011 an einer Fort- bzw. Weiterbildung teilgenommen? 


	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn ja, bitte Bezeichnung eintragen und Teilnahmebescheinigung als Anlage beifügen:

	
	     

	
	

	
	Ist die SHG Mitglied in einem Landesverband?

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn ja, in welchem:
	     

	

	
	Wird die Gruppe regelmäßig von professionellen Helfern wie z. B. Ärzten, Therapeuten, anderen Gesundheits- und Sozialberufen, die nicht selbst betroffen und nicht Mitglied der Selbsthilfegruppe sind, geleitet? (Bitte Erläuterungen unter Punkt 4, 3. Anstrich  im Merkblatt beachten)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn ja, bitte begründen mit Angabe der Qualifikation der Anleitung/Moderation:

	
	     

	
	

	
	In welcher der beiden Datenbanken ist die SHG aufgeführt?

	
	 FORMCHECKBOX 
 SEKIS
	 FORMCHECKBOX 
 Landesstelle Berlin für Suchtfragen e. V.

	
	Falls nein:

	
	 FORMCHECKBOX 
  Die SHG wird in einer Datenbank angemeldet und der Nachweis wird innerhalb der nächsten zwei Wochen nachgereicht!  (Fördervoraussetzung!) 




	

	(3)
	Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Förderjahr:


	Kalkulation für das Jahr __     __ (bitte Jahr eintragen)
Bitte betrachten Sie die Auflistungen als Vorschläge. Falls vorhanden, können Sie anstelle dieses Formblattes den Haushaltsplan/Kalkulationsunterlagen oder die sonst übliche Etataufstellung der SHG beilegen.

	

	(a)
	(voraussichtliche) Einnahmen

	

	
	Mitgliedsbeiträge
	      
	€

	
	

	
	Zuschüsse Landesverband
	      
	€

	
	

	
	Zuschüsse von Rentenversicherungsträgern
	      
	€

	
	

	
	Zuschüsse öffentliche Hand
	      
	€

	
	

	
	Selbsthilfeförderung nach § 20c SGB V (Pauschalförderung)

(z.B. die Fördersumme aus dem Vorjahr)
	     
	€

	
	
	
	

	
	Sponsoring
	     
	€

	
	
	
	

	
	Projektförderung der GKV
	     
	€

	
	
	

	
	

	
	Summe
	     
	€

	
	

	

	(b)
	(voraussichtliche) Ausgaben

	

	
	Miete
	      
	€


	
	

	
	Bürobedarf
	      
	€

	
	

	
	Telefon, Telefax, Internet
	     
	€

	
	

	
	Porto
	      
	€

	
	
	
	

	
	Ersatzbeschaffung von Mobiliar und technischen Geräten
	     
	€

	
	

	
	Regelmäßige Veranstaltungen, z.B. Mitgliederversammlung
	      
	€

	
	

	
	Öffentlichkeitsarbeit
	     
	€

	
	
	

	
	Fahrkosten des Gruppensprechers für Gruppenarbeit und Verbandsarbeit
	      
	€

	
	

	
	Fortbildungs- und Fachveranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühr) sowie Fachliteratur
	      
	€

	
	

	
	Sonstiges (bitte benennen)
	     
	€

	
	

	
	
	

	
	Summe
	     
	€


	(c)
	Es wird hiermit ein pauschale Förderung beantragt in Höhe von:
	     
	€



	
	

	(d)
	Wurden bei anderen weitere Anträge für dieses Förderjahr gestellt?   (z. B. Land, Kommunen, Unfall-, Renten-, Private Krankenversicherung, Landesverband, Wirtschaftsunternehmen):

	
	     

	

	
	     

	
	

	
	Wurde bei der Sozialen Pflegeversicherung nach SGB XI ein Antrag für dieses Förderjahr gestellt?

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	Wenn ja, Förderbetrag:
	     
	€

	
	
	

	
	Verwendungszweck:
	     

	
	

	 
	 FORMCHECKBOX 
 Es wurde bei keiner der vorgenannten Institutionen ein Antrag gestellt.


	(4)
	Bankverbindung:

	a)
	Selbsthilfegruppen, die über ein eigenes Konto verfügen, das von den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe nur für die Zwecke der Selbsthilfegruppe eingerichtet wurde:

Bitte überweisen Sie die Förderung auf das nur für die Zwecke der Selbsthilfegruppe eingerichtete Treuhandkonto, oder ein Konto, das nur für die Gruppe als Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingerichtet wurde:

	

	

	
	Kontoinhaber (Name):
	     

	
	

	
	Weiteres verfügungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe (Name):
	     

	

	
	Anschrift:
	     

	

	
	
	     

	

	
	Kreditinstitut:
	     

	

	
	
	     

	

	
	Bankleitzahl:
	     

	

	
	Kontonummer:
	     

	Erklärung der Verfügungsberechtigten der Selbsthilfegruppe

Hiermit verpflichten wir uns sicherzustellen, dass die Fördermittel ausschließlich für die Zwecke der Gruppe verwendet werden entsprechend der Vorgaben des Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKV Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 i.d.F. vom 06.Oktober 2009. Wir sind weiterhin verantwortlich für die Ausstellung eines entsprechenden Verwendungsnachweises.
     
Name, Vorname

Datum, Unterschrift (verfügungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)

     
Name, Vorname

Datum, Unterschrift (weiteres verfügungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)



	b)
	Selbsthilfegruppen, die über kein eigenes Konto verfügen:

	
	

	
	Bitte überweisen Sie die Förderung auf das (Unter-) Konto des Verbandes oder der Selbsthilfekontaktstelle.

	
	

	
	Kontoinhaber:
	     

	
	

	
	Anschrift:
	     

	
	
	

	
	Kreditinstitut:
	     

	
	
	

	
	Bankleitzahl:
	     

	
	
	

	
	Kontonummer:
	     


	
	Erklärung des Vertreters des Bundes,- Landesverbandes oder der Selbsthilfekontaktstelle

Hiermit erklären wir,

	
	

	
	     

	
	(Name des Bundes-, Landesverbandes oder der Selbsthilfekontaktstelle)

	
	dass der Selbsthilfegruppe gemäß § 20c SGB V der bewilligte Förderbetrag der GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin ohne jeglichen Abzug zur Verfügung gestellt wird.

	
	

	
	     
	
	

	
	Name, Vorname
	
	Datum, Unterschrift (Vertreter des Bundes-, Landesverbandes oder der Selbsthilfekontaktstelle)



	
	
	
	

	

	
	Erklärung der Verfügungsberechtigten der Selbsthilfegruppe

Hiermit verpflichten wir uns sicherzustellen, dass die Fördermittel ausschließlich für die Zwecke der Gruppe verwendet werden entsprechend der Vorgaben des Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKV Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 i.d.F. vom 06.Oktober 2009. Wir sind weiterhin verantwortlich für die Ausstellung eines entsprechenden Verwendungsnachweises.

	
	

	
	     
	
	

	
	Name, Vorname
	
	Datum, Unterschrift (verfügungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)

	
	
	
	

	
	     
	
	

	
	Name, Vorname
	
	Datum, Unterschrift (weiteres verfügungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)


	(5)
	Abschließende Erklärung:

	

	Mit den nachfolgenden Unterschriften bestätigt die Selbsthilfegruppe, dass sie parteipolitisch und weltanschaulich neutral ist und keine kommerziellen Interessen verfolgt. Die Interessenwahrnehmung und -vertretung erfolgt durch Betroffene. Die Selbsthilfegruppe ist zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Krankenkassen/ -verbänden bereit. Sie gewährleistet die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel, beachtet die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und erklärt sich bereit, die Verwendungsnachweise der bewilligten Mittel sowie – auf Anforderung – fachliche Berichte einzureichen.

Außerdem erklären wir stellvertretend für die Selbsthilfegruppe, dass die Selbsthilfegruppe die Leitlinien der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG-SHG) zur Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden kennt, akzeptiert und danach handelt.

Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Fördersumme besteht nicht. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der im Förderjahr vorhandenen Gesamtfördersumme und der Anzahl und dem Förderbedarf aller anderen Antragsteller.

Wir verpflichten uns, die Zuschüsse zweckgebunden - gemäß § 20c SGB V und entsprechend dem Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKV Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 i.d.F. vom 06.Oktober 2009 - zu verwenden.



	

	

	
	
	

	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift und ggf. Stempel (vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)

	
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift (weiteres vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)


Bitte beachten Sie, dass nur Erklärungen mit zwei Unterschriften anerkannt werden können. Eine fehlende Unterschrift führt zur Ablehnung!

	Diesem Antrag sind beigelegt:

	 FORMCHECKBOX 


	Arbeitsplan 2012 der SHG (Anlage 4) (Fördervoraussetzung)

	 FORMCHECKBOX 

	Verwendungsbestätigung 2011 (Anlage 3) (Fördervoraussetzung)

	 FORMCHECKBOX 

	Flyer / Handzettel der Selbsthilfegruppe 

	 FORMCHECKBOX 

	Teilnahmebescheinigung der Fort- bzw. Weiterbildung


 Anlage 2

Datenverwendungserklärung

Noch eine Bitte in eigener Sache:

Wichtige Voraussetzung zur besseren Umsetzung der Selbsthilfeförderung nach § 20c SGB V ist eine größere Transparenz der Förderung. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines verbesserten Informationsaustausches und einer gesicherten Datengrundlage zum Förderverfahren. Außerdem ist es wünschenswert, dass Menschen, die an der Selbsthilfe interessiert sind, auch über die Ansprechpartner der Krankenkassen und ihrer Verbände Informationen zu Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen erhalten können.

Damit die weitergehende Verwendung der entsprechenden Informationen auf rechtlich abgesicherter Basis erfolgen kann, benötigen wir eine entsprechende Einverständniserklärung. Wir bitten Sie deshalb, uns nachfolgend Ihr entsprechendes Einverständnis zu erklären:

Diese Einverständniserklärung zur weiter gehenden Datenverwendung ist freiwillig und unabhängig von der Bearbeitung Ihres Antrages auf Fördermittel. Ein Widerruf ist jederzeit bei der GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin möglich.

Einverständniserklärung zur weiter gehenden Datenverwendung:

Wir willigen ein, dass die Angaben aus dem Strukturerhebungsbogen und dem Antrag zusätzlich für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:

· Dokumentation des Fördergeschehens für interne Zwecke der jeweiligen Krankenkassen und ihrer Verbände,

· Beratungen im Rahmen des gesetzlichen Förderverfahrens innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände sowie mit den Vertretern der für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Organisationen,

· Information und Beratung der Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit über Art der Organisation, betroffenes Krankheitsbild, Name der Organisation, sowie die für die Erreichbarkeit der Organisation erforderlichen Daten.

Die Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet.

Wir willigen in diese weiter gehende Datenverwendung ein:

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift (vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)


     Anlage 3

	Bestätigung über die Mittelverwendung 

gemäß § 20c SGB V für das Förderjahr 2011 

	

	

	Empfänger der Fördermittel (Name und Anschrift der Selbsthilfegruppe):

	SHG- Registrier-Nummer:          

	

	Name der Selbsthilfegruppe: 
	     

	

	Ansprechpartner/in bei eventuellen Rückfragen

(Name):
	     

	

	Telefon:
	     

	

	

	Bewilligungsschreiben vom:
	     
	Betrag:
	     
	€

	

	

	Die Fördermittel wurden ausschließlich für gesundheitsbezogene Selbsthilfeaufgaben der Selbsthilfegruppe gemäß § 20c SGB V und entsprechend dem Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKV Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 i.d.F. vom 06.Oktober 2009  verwendet. 

Die GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin behält sich Stichprobenprüfungen über die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel vor. Die Originalbelege der Selbsthilfegruppen sind 6 Jahre aufzubewahren.

Diese Verwendungsbestätigung ist auch dann einzureichen, wenn keine Fördermittel für das Förderjahr 2012 beantragt werden.

	

	Zurück an:

	
AOK Nordost
Prävention

Diana Gromm

14456 Potsdam
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Ort, Datum
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	rechtsverbindliche Unterschrift (vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)

	
	

	
	

	
	rechtsverbindliche Unterschrift (weiteres vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)


             Anlage 5

Erklärung Neutralität/Unabhängigkeit Selbsthilfegruppen

Erklärung zur Wahrung von Neutralität und Unabhängigkeit

der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe zum Umgang mit Wirtschaftsunternehmen 

bei gleichzeitiger Förderung durch die Krankenkassen und/oder ihre Verbände

nach § 20c SGB V

Präambel

Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen richten ihre fachliche und politische Arbeit an den Bedürfnissen und der Interessen von behinderten und chronisch kranken Menschen und deren Angehörigen aus. Sie fördern die Selbstbestimmung behinderter und chronisch kranker Menschen.

Der Umgang mit Wirtschaftsunternehmen darf die Unabhängigkeit der Selbsthilfe nicht einschränken und muss transparent sein. Damit die Neutralität und Unabhängigkeit der Selbsthilfe auch künftig gewahrt wird, haben die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe bereits seit längerer Zeit eigene ausführliche Leitsätze veröffentlicht. Diese stehen allen Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen zur Verfügung. Darüber hinaus beraten die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen über die Zielsetzung und den Regelungsgehalt dieser Leitsätze in der Praxis.

Mit der nachfolgenden Erklärung verpflichtet sich der Antragsteller zur Wahrung seiner Neutralität und Unabhängigkeit. Diese Erklärung wurde einvernehmlich mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe und den Spitzenverbänden der Krankenkassen erarbeitet und gilt seit dem Förderjahr 2007. Sie basiert auf den bereits existierenden Leitsätzen der organisierten Selbsthilfe.

Erklärung

I. Autonomie der Selbsthilfe

Die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen können finanzielle Zuwendungen von Personen des privaten und öffentlichen Rechts, von Organisationen und von Wirtschaftsunternehmen entgegennehmen, sofern dadurch keine Abhängigkeit begründet wird. Dazu ist Voraussetzung, dass keine überwiegende Finanzierung der Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen durch Wirtschaftsunternehmen erfolgt (z.B. Pharma-, Medizinprodukteindustrie, Hilfsmittelhersteller). In allen Bereichen der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen muss die Autonomie über die Inhalte ihrer Arbeit, deren Umsetzung sowie die Verwendung der Mittel bei der Selbsthilfe verbleiben.

II. Transparenz

Unterstützung durch und Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen sind transparent zu behandeln. Werbung von Wirtschaftsunternehmen ist grundsätzlich zu kennzeichnen. Informationen von Wirtschaftsunternehmen werden kenntlich gemacht und nicht unkommentiert weitergegeben. Aus-
sagen und Empfehlungen ohne Angabe von Quellen, insbesondere von Dritten, gehören nicht zur Informationspraxis von Selbsthilfeorganisationen. Eingenommene Mittel aus Sponsoring und Förderung werden mindestens einmal jährlich veröffentlicht, getrennt nach Sponsoren und Förderern.

III. Datenschutz

Sollten Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen personenbezogene Daten weitergeben, werden die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten.

IV. Information

Sofern Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen Wirtschaftsunternehmen Kommunikationsrechte wie z.B. das Recht auf die Verwendung des Vereinsnamens oder des Logos in Publikationen, Produktinformationen, Internet, Werbung oder bei Veranstaltungen gewähren, sind hierüber schriftliche Vereinbarungen zu treffen. Sie sind auf Aufforderung zu veröffentlichen. Ausgeschlossen ist die unmittelbare oder mittelbare Bewerbung von Produkten, Produktgruppen oder Dienstleistungen zur Diagnose und Therapie von chronischen Erkrankungen oder Behinderungen.

V.
Veranstaltungen

Die Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen tragen dafür Sorge, dass bei von ihnen organisierten und durchgeführten Veranstaltungen stets die Neutralität und Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Dieser Anspruch gilt auch für organisatorische Fragen. Die Auswahl des Tagungsortes, der Rahmen, der Ablauf und die Inhalte der Veranstaltung werden von der Selbsthilfe bestimmt. Reisekosten sollen sich grundsätzlich an Bundes- bzw. den Landesreisekostengesetzen orientieren. Sofern Honorare gezahlt werden, sind diese maßvoll zu bemessen. Daten von Teilnehmern an Veranstaltungen werden nicht an Wirtschaftsunternehmen weitergegeben.
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift (vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)


Anlage 6

GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin

Merkblatt

zur kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung von Selbsthilfegruppen im Land Berlin für das Förderjahr 2012


Dieses Merkblatt der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im Land Berlin erläutert das Verfahren der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung und soll als Arbeitshilfe für die Selbsthilfegruppen im Land Berlin bei der Beantragung von Fördermittel dienen. 

Es wird empfohlen, das Merkblatt vor dem Ausfüllen der Antragsunterlagen aufmerksam zu lesen.

Inhalt: 
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Zwingende Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags sowie für die Entscheidung über die Förderfähigkeit ist, dass die Antragsunterlagen vollständig ausgefüllt und die erforderlichen Anlagen beigelegt sind. 

Unvollständige Antragsunterlagen können bei der Verteilung der Fördermittel nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für Anträge, die nach Ablauf der Antragsfrist (31.01.2012) eingehen.
Fragen oder/und Anmerkungen zum Antragsformular bzw. zum Antragsverfahren richten Sie bitte an:

AOK Nordost
Prävention

Diana Gromm 

14456 Potsdam
Tel.: 0800/265080/2/6392
E-Mail: diana.gromm@nordost.aok.de
1. Rechtliche Grundlagen
Die GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin fördert Selbsthilfegruppen chronisch Kranker auf der Grundlage von § 20 c SGB V, der aktuellen Fassung der „Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20 c SGB V vom 10. März 2000 in der Fassung vom 06.10.2009“. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die genannten Grundsätze und Rahmenvorgaben können nachgelesen werden unter:

http://www.nakos.de/site/foerderung/krankenkassen/paragraph_20_c_sgb_v/
Die Unterlagen können auch über die regionalen Selbsthilfekontaktstellen und die Landesverbände der Selbsthilfe bezogen werden.

Die Selbsthilfeförderung erfolgt über zwei Förderstränge: die kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung und die kassenindividuelle Förderung. Die Hinweise in diesem Merkblatt beziehen sich auf die kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung, d. h. die gemeinsame Förderung durch alle Krankenkassenverbände. 

Hinweise zur kassenindividuellen Förderung sind in diesem Merkblatt nur unter Punkt 12 aufgeführt.

2. Federführung 
Die Federführung in der GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin für die Förderung der Selbsthilfegruppen übernimmt ab dem Förderjahr 2012 dauerhaft die AOK Nordost. D. h., dass die Bearbeitung und (bei Bewilligung) die Auszahlung der Fördermittel durch die AOK Nordost erfolgt. 
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3. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind alle Selbsthilfegruppen chronisch Kranker und Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige, die sich die gesundheitliche Prävention oder die Rehabilitation zum Ziel gesetzt haben und im Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei denen eine Förderung zulässig ist, aufgeführt sind.  Dieses Verzeichnis der Krankheitsbilder ist Anlage der „Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20 c SGB V vom 

10. März 2000 in der Fassung vom 06.10.2009“ und kann unter 

http://www.nakos.de/site/foerderung/krankenkassen/paragraph_20_c_sgb_v/
aus dem Internet herunter geladen werden.

Die Unterlagen können auch über die regionalen Selbsthilfekontaktstellen und die Landesverbände der Selbsthilfe bezogen werden.

4. Fördervoraussetzungen
Folgende Anforderungen sind von einer Selbsthilfegruppe zu erfüllen: 

· Die Selbsthilfearbeit wird von Betroffenen getragen. Gesundheitsbezogene Selbsthilfeaktivitäten stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Aktivitäten sind auf die gemeinsame Bewältigung chronischer Krankheiten und Behinderungen ausgerichtet, von denen die Gruppenmitglieder selber oder als Angehörige betroffen sind.

· Die Gruppengröße muss i. d. R. mindestens sechs Mitglieder betragen. Die Gruppe ist offen für neue Mitglieder bzw. Teilnehmer. Die Gruppenarbeit muss verlässlich und kontinuierlich durchgeführt werden, i. d. R. monatliche Treffen. An den Gruppentreffen müssen im Durchschnitt  mindestens 4 Gruppenmitglieder teilnehmen.

· Aus dem Arbeitsplan der Gruppe sind Aktivitäten mit präventiver oder rehabilitativer Zielrichtung erkennbar.

· Die Selbsthilfegruppe wird nicht von professionellen Helfern wie z. B. Ärzten, Therapeuten, anderen Gesundheits- und Sozialberufen, die nicht selbst betroffen und Mitglied der Selbsthilfegruppe sind, geleitet. Das schließt eine gelegenheitliche Hinzuziehung von Experten zu bestimmten Fragestellungen nicht aus.

· Die Selbsthilfegruppe hat ein Gründungstreffen durchgeführt und ihre Existenz und ihr Gruppenangebot in einer Datenbank öffentlich bekannt gemacht, z. B. bei der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle. Eine Förderung ist erst nach mehreren Gruppentreffen möglich.

· Die Selbsthilfegruppe ist offen für neue Mitglieder.
· Die Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und ihren Verbänden sowie allen anderen Akteuren im Gesundheitswesen ist vorhanden.

· Die Selbsthilfegruppe ist neutral ausgerichtet und unabhängig von wirtschaftlichen Interessen.

· Die Einnahmen, Ausgaben und die Mittelverwendung müssen dokumentiert sein. Auf Nachfrage muss die Selbsthilfegruppe detaillierte Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben vorlegen können.

· Die Selbsthilfegruppe verfügt über ein nur für die Zwecke der Selbsthilfegruppe gesonderten Kontos.

5. Förderverfahren
Die Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände erfolgt unter Berücksichtigung des § 1 SGB V „Solidarität und Eigenverantwortung“ und § 12 SGB V „Wirtschaftlichkeitsgebot“. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung nach § 20c SGB V und auf eine bestimmte Fördersumme besteht nicht.

Die Entscheidung über die Förderfähigkeit der Anträge und die Förderhöhe erfolgt gemeinsam und einvernehmlich durch die GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Brandenburg nach Beratung mit den Vertretern der Selbsthilfe folgender Institutionen und Verbände:

· Landesstelle Berlin für Suchtfragen e.V.

· Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.

· Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V.

· SEKIS Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle

Die Bemessung der Förderhöhe erfolgt unter Berücksichtigung der insgesamt zur Verfügung stehenden Fördermittel, der Anzahl der eingegangenen förderfähigen Förderanträge und dem nachvollziehbaren Förderbedarf der Antragsteller.

6. Wie wird gefördert und was ist förderfähig?
Die Förderung erfolgt durch finanzielle Zuschüsse in pauschaler Form. Die pauschalen Mittel werden der Selbsthilfegruppe als Zuschüsse zur Absicherung ihrer originären Selbsthilfearbeit und regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

· regelmäßig anfallende Kosten für Gruppentreffen (z.B. Raummiete)

· Büroausstattung und Sachkosten (PC, Drucker, Büromöbel, Porto und Telefon)

· Fortbildungen oder Schulungen, die auf die Befähigung zur Gruppenleitung abzielen

· Erstellung von Flyern und Handzetteln der Selbsthilfegruppe,

· Pflege des Internetauftritts/Homepage,

· Honorare für Referenten zu gesundheitsbezogenen Themen und Vorträgen

· Tagungs- und Kongressbesuche von Gruppenmitgliedern

· Durchführung von satzungsrechtlich erforderlichen Gremiensitzungen

Eine anderweitige Mittelverwendung als zum beantragten und bewilligten Zweck ist nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Rücksprache mit der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin möglich. Sollten die Fördermittel zweckfremd verwendet werden, kann die bewilligte Förderung zurückgefordert werden.

7. Was ist nicht förderfähig?
Nicht förderfähig sind: 

· Selbsthilfegruppen, deren Hauptaktivitäten sportliche Aktivitäten sind

· Aktivitäten, die nicht gesundheitsbezogen sondern dem Hauptziel nach der Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe zuzuordnen sind

· alle Angebote, die in den Aufgabenbereich professioneller Fachkräfte fallen

· alle Ausgaben im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten wie z.B. Ausflüge, Urlaubsreisen, Kino-, Konzert- und Theaterbesuche,  Weihnachtsfeiern und andere jahrestypische Feste, Bewirtung und Präsente für Gruppenmitglieder, Krankenbesuche
· Aktivitäten oder Maßnahmen, die zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach anderen Rechtsgrundlagen gehören, z.B. 
· Patientenschulungsmaßnahmen, Funktionstraining und Rehabilitationssport
· Leistungen der Früherkennung und Frühförderung (§ 30 SGB IX)
· Soziotherapie (§ 37 a SGB V)

· Therapiegruppen (z.B. Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Ergotherapie)

· Primärpräventive Maßnahmen / Präventionskurse (§ 20 SGB V)

· Selbsthilfegruppen, die von Institutionen gegründet und durch nicht selbst betroffene Angehörige bestimmter Berufsgruppen  (z. B. Sozialarbeitern, Psychologen, Apothekern, Krankenschwestern) in ihrer Arbeitszeit professionell geleitet oder regelmäßig begleitet werden, z. B. Suchtselbsthilfegruppen in Suchtberatungsstellen oder Selbsthilfegruppen psychisch kranker Menschen, die von den psychosozialen Diensten des Gesundheitsamtes geleitet werden. 

Ein Missbrauch der Selbsthilfeförderungsmittel zieht einen langfristigen Ausschluss aus der weiteren Förderung nach sich!


8. Antragsstellung
Für die Antragstellung ist der für das Förderjahr 2012 gültige Antragsvordruck zu verwenden. Dieser Vordruck kann von den Internetseiten von SEKIS und der Krankenkassen (-verbände) in Berlin heruntergeladen oder bei der AOK Nordost abgefordert werden. Der Vordruck ist vollständig und leserlich auszufüllen und zusammen mit den darin aufgeführten und für die Prüfung der Förderanträge erforderlichen weiteren Unterlagen beim Federführer einzureichen.

Eine Veränderung des Vordrucks ist nicht zulässig.

Handzettel bzw. Flyer sollen nur dann dem Antrag beigelegt werden, wenn diese Materialien von der Selbsthilfegruppe eigenständig bzw. in ihrem Auftrag hergestellt worden sind. Nicht beizulegen sind Materialien der Landes- und Bundesverbände.
Dem Antrag ist ein Arbeitsplan mit den geplanten Aktivitäten im Rahmen der förderfähigen, gesundheitsbezogenen Gesprächsselbsthilfe für das Förderjahr beizulegen. Der Arbeitsplan sollte folgende Angaben enthalten: Anzahl und Frequenz der Gruppentreffen, Inhalte bzw. Themen der Gruppentreffen wie z.B. Austausch zum aktuellen Befinden/Gesundheitszustand, Erfahrungsaustausch und Diskussion zu bestimmten Themen, Gegenstand geplanter Vorträge von Ärzten und anderen Referenten u.ä..

Andere, nicht förderfähige Aktivitäten (z. B. Funktionstraining, soziale Aktivitäten), Selbstdarstellungen und Mitgliederverzeichnisse müssen nicht aufgeführt bzw. eingereicht werden.

Dem Antrag ist die Verwendungsbestätigung 2011 beizulegen (vgl. auch Punkt 10).

9. Einreichung der Förderanträge, Antrags- und Bearbeitungsfrist
Die Anträge auf pauschale Förderung müssen bis zum 31.01.2012 für das Förderjahr 2012 bei der AOK Nordost eingereicht werden. Anträge, die nach diesem Datum eingehen, können bei der Verteilung der Fördermittel nicht berücksichtigt werden.

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt zeitnah, gemeinsam und einvernehmlich durch die GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin unter Beteiligung der Vertreter der Selbsthilfe nach Ablauf der Antragsfrist. 

10. Auszahlung Fördermittel / Bankverbindung
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt durch die AOK Nordost. Hierfür ist die Angabe einer Bankverbindung im Antrag erforderlich.

Soweit die Selbsthilfegruppe über kein eigenes Konto verfügt, ist die Auszahlung auch auf das Konto von Dritten möglich (z. B. Landesverband, Selbsthilfekontaktstelle). In diesem Fall ist jedoch die Erteilung einer Erklärung, dass die Auszahlung an Dritte erfolgen soll, zwingend erforderlich. Diese Erklärung ist Bestandteil des Antrags. Diese muss von zwei vertretungsberechtigten Mitgliedern der Selbsthilfegruppe unterschrieben sein. Außerdem muss eine Vertreter des Bundes- oder Landesverbandes oder der Selbsthilfekontaktstelle erklären, dass die Fördermittel der Selbsthilfegruppe ohne Abzug zur Verfügung stehen.

11. Verwendungsbestätigung 2011
Die Verwendungsbestätigung 2011 ist Bestandteil der beiliegenden Antragsunterlagen und ist mit der Beantragung der Fördermittel für 2012 einzureichen.

Mit der Verwendungsbestätigung bestätigt die Selbsthilfegruppe, dass die Fördermittel ausschließlich für gesundheitsbezogene Aufgaben verwendet wurden. Belege über die Verwendung bzw. Abrechnung der Mittel sind nicht beizufügen, sondern  nur auf Nachfrage einzureichen. 

Selbsthilfegruppen, die in 2011 gefördert wurden und für das Förderjahr 2012 keinen Antrag stellen, müssen die Verwendungsbestätigung unaufgefordert einreichen.

Die GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin behält sich vor, ggf. Einzelnachweise von den Zuschussempfängern einzufordern. 

12. Projektförderung (kassenindividuelle Förderung)
Neben der Pauschalförderung als kassenartenübergreifender Gemeinschaftsförderung fördern die einzelnen Krankenkassen die gesundheitsbezogene Selbsthilfe im Rahmen der konkreten Projektförderung als krankenkassenindividuelle Förderung. 

Anträge auf Förderung gesundheitsbezogener Projekte sind bei den einzelnen Krankenkassen einzureichen. Projekte sind gezielte und zeitlich begrenzte Vorhaben. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die über das Maß der täglichen Selbsthilfearbeit hinausgehen. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Projektförderung durch die einzelnen Krankenkassen kann variieren. Es wird daher empfohlen, sich direkt bei den einzelnen Krankenkassen über die jeweiligen Förderschwerpunkte und Fördermöglichkeiten im Vorfeld der schriftlichen Antragstellung zu informieren. 

Nicht alle Krankenkassen im Land Berlin führen jedoch eine Projektförderung von Selbsthilfegruppen durch.  Daher stellen diese Krankenkassen ihre kassenindividuellen Mittel über den gesetzlich vorgesehenen 50%-igen Pflichtteil der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) von Selbsthilfegruppen zur Verfügung.

Eine aktuelle Liste von Ansprechpartnern von Krankenkassen, die krankenkassenindividuelle Projektförderung durchführen, liegt den Selbsthilfekontaktstellen und Landesorganisationen vor.



Rücksendung dieses Antrages bitte an folgende Adresse:
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14456 Potsdam














� Antragsfrist für die Einreichung von Förderanträgen ist der 31. Januar 2012 (Poststempel)


� Fort- und Weiterbildungen werden auf den Websites der SEKIS , Landesstelle Berlin für Suchtfragen, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin und vielen Selbsthilfelandesorganisationen angeboten.
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